
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ehrenordnung 

 
 

§ 1  
 

Der Stadtsportbund Duisburg e.V. verleiht in Anerkennung besonderer Verdienste um den 
Sport in Duisburg die goldene Ehrennadel.  

 
 

§ 2 
 

Mit der goldenen Ehrennadel werden die Frauen und Männer geehrt, die sich durch langjährige 
verdienstvolle Tätigkeit im Sport ausgezeichnet haben. 

 
 

§ 3 
 

Antragsberechtigt sind alle Mitgliedsvereine und der Vorstand des Stadtsportbundes. Die 
Ehrungsvorschläge sind schriftlich der Geschäftsstelle mindestens einen Monat vor dem Datum 
der beabsichtigten Verleihung einzureichen.  

 
 

§ 4 
 

Über die Verleihung der Auszeichnung entscheidet der geschäftsführende Vorstand mit 
Stimmenmehrheit.  

 
 

§ 5  
 

Die Verleihung der Ehrennadel wird mit einer Urkunde bestätigt. 


